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Herrn Bundespräsident 
Prof. Dr. Joseph Deiss

Vorsteher des EVD
Bundeshaus

3003 Bern

Zürich, 5. Oktober 2005/sz
Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes über die Information der Konsumentinnen und Konsumenten (KIG) 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 
I. 
Grundsätzliche Bemerkungen

Als Angestelltenorganisation messen wir nicht nur der Einkommensentstehung, sondern auch den Rahmenbedingungen der Einkommensverwendung grosse Bedeutung zu. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören Informationen und Transparenz bezüglich Angebot und Preisen sowie der Schutz der Gesundheit, der Ausschluss oder zumindest die  Minimie​rung von Sicherheitsrisiken sowie der Schutz vor Täuschung und Betrug. Wir teilen die An​sicht, dass das seit 1991 geltende Konsumenteninformationsgesetz den heutigen Gegeben​heiten nicht Rechnung zu tragen vermag und in manchen Belangen unter dem EU-Standard liegt. Dies ist nicht nur aus Konsumentensicht problematisch: Ein zu tief angesetztes oder nur mangelhaft ausgebildetes Verbraucherschutzniveau setzt auch für schweizeri​sche Anbieter, die Waren und Dienstleistungen im europäischen Markt anbieten wollen, falsche Marktsignale. 
Zur Notwendigkeit und zur Richtung einer Revision des KIG haben Sie bereits im letzten Jahr eine Vernehmlassung durchgeführt. Wir haben damals die Schaffung eines überge​ordneten Rahmengesetzes befürwortet, das die Angleichung an das in der EU vorherr​schende höhere Schutzniveau sichern sollte. Wir bedauern, dass dieser Weg nicht weiter verfolgt worden ist. Ihre Vorlage sieht nun partielle Verbesserungen vor, zu denen die Teilrevision des KIG, ergänzende Änderungen im OR sowie Anpassungen in drei anderen Bundesgesetzen gehören. Nicht enthalten sind aber bestimmte Problembereiche der Pro​duktesicherheit sowie Konsumentenbelange im sich rasant entwickelnden Dienst​leistungs​bereich. Diese Lücken im Konsumentenschutz müssen ebenfalls rasch geschlossen werden. 
Als positiv werten wir aber insbesondere die kohärente Regelung der Preisbekanntgabe im KIG sowie die gute, nunmehr mit dem EU-Niveau vergleichbare Rege​lung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im OR. 
II. 
Bemerkungen zu Einzelbestimmungen
A
Bundesgesetz über die Information der Konsumentinnen 

und Konsumenten (KIG)

1. Abschnitt: Zweck

Artikel 1 Zweck
Hier begrüssen wir es, dass in Absatz 1 nunmehr verbindlich die Vorgabe von Minimalvor​schriften über die Waren- und Dienstleistungsdeklaration vorgesehen wird. Das bis​herige System der Deklaration auf vertraglicher bzw. freiwilliger Basis hat sich nicht bewährt. 

2. Abschnitt: Waren- und Dienstleistungsdeklaration
Artikel 2 Grundsätze der Waren- und Dienstleistungsdeklaration
Mit der in Absatz 1 enthaltenen Liste der Elemente, über welche die Konsumentinnen und Konsumenten informiert werden müssen, sind wir einverstanden. Die hier verankerten Vorgaben dürfen nicht abgeschwächt werden. 
Abs. 2 präzisiert den Zweck der Information. Diese soll einen Angebotsvergleich ermögli​chen, Risiken erkennbar machen und die Nutzung der Rechte sichern. Art. 2bis enthält aber in der Folge eine Einschränkung dieser Informationspflicht für Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Gebrauchs. Da sich hier zweifellos Abgrenzungsprobleme ergeben werden, schlagen wir vor, diese Ausnahmen in einer Verordnung zu regeln, wobei die Konsumenten​organisationen angehört werden sollen. 
Artikel 3 Verordnungen des Bundesrates
Wir begrüssen, dass hier – anstelle der heutigen „Kann-Bestimmung“ - der Bundesrat nun​mehr verpflichtet werden soll, Vorschriften zur Konkretisierung der Informationspflichten zu erlassen. In Bezug auf die Preisbekanntgabe in der Werbung plädieren wir dafür, dass nur mit den tatsächlich zu bezahlenden Preisen geworben werden darf und nicht mit Preisen exkl. Taxen und Zuschlägen (vgl. gewisse Angebote in der Reisebranche). 
Artikel 4 Klage und Widerrufsrecht
Das neu im KIG verankerte Klagerecht, das bei Verletzung der Informationspflichten sowohl Kunden wie auch Berufs- und Wirtschaftsorganisationen, Konsumentenorgani​sationen sowie dem Bund zusteht, stellt ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung der in diesem Gesetz verankerten Grundsätze dar. Weiter unterstützen wir das den Konsumenten eingeräumte Widerrufsrecht bei Nicht-Angabe der nötigen Information. 
3. Abschnitt: Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen
Art. 5 Grundsätze

Konsumenteninformation, Tests, Mitarbeit bei Normierungsorganisationen etc. sind wichtige Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen und daher vom Bund (mit-) finanziert werden sollen. Die Konsumentenorganisationen erfüllen aber noch weitere Aufgaben. So wird ihnen im UWG (Art. 10 Abs. 2 lit b) eine Klagelegitima​tion erteilt, welche sie aber – wie auch Sie in Ihren Unterlagen betonen - mangels finanzieller Mittel gar nicht ausüben können. Soll diese Kompetenz nicht toter Buchstabe bleiben, müsste auch für die Wahrnehmung dieser Funktion ein gewisser finanzieller Spielraum geschaffen werden. Artikel 5 müsste entsprechend weiter gefasst werden. 
Art. 5 Abs. 3 ist uns in der vorgeschlagenen Formulierung zu vage. Den Abschluss von Leis​tungs​vereinbarungen erachten wir durchaus als sinnvoll. Die Formulierung „Erfüllung weiterer Voraussetzungen“ hingegen belässt sehr viel Interpretationsraum, sie müsste im Gesetz präzisiert oder andernfalls gestrichen werden. 
6. Abschnitt: Verfahren und Strafbestimmungen

Artikel 11 Strafbare Handlungen

Der revidierte Artikel 2 enthält die Elemente der Infor​mationspflicht, darunter diejenige zur Preisbekanntgabe. Artikel 11 Abs. 1 nun bezieht sich auf Ver​letzungen zur Preisbekannt​gabe und gilt generell. Sank​tionen bei Übertretungen von Ausführungsvorschriften zur Waren- und Dienst​leis​tungs​deklaration werden jedoch gemäss Entwurf nur nach Massgabe des sektoralen Rechts er​fasst. Mit andern Worten: Verletzungen der Deklarationsvor​schrif​ten bei neuen Waren und Dienstleistungen, die von bestehendem sektorialen Recht nicht erfasst werden, blei​ben somit ungeahndet, obwohl – gemäss unserer Einschätzung –das Informations- und Schutzbedürf​nis der Konsumentinnen und Konsu​menten gerade in solchen Fällen besonders hoch sein dürfte. Wir erachten dies als Schwachstelle, die noch behoben werden muss. 
B)
Obligationenrecht (OR)
Wir begrüssen es sehr, dass gleichzeitig und parallel zur KIG-Revision auch eine OR-Re​vision vorgeschlagen wird, mit welcher der Problembereich der Allgemeinen Geschäfts​bedingungen (AGB) geregelt werden soll. AGB sind immer häufiger integraler Bestandteil eines Vertrages. Sowohl die Konsumentenorganisationen wie auch die Eidg. Kommission für Konsumentenfragen bemängeln seit langem, dass der Bereich der AGB – des Kleingedruck​ten – in der Schweiz nicht ausreichend geregelt ist und AGB-Bestimmungen allzu oft Konsu​men​tinnen und Konsumenten benachteiligen. Die EU hat die AGB bekanntlich bereits vor über 10 Jahren in einer Richtlinie geregelt
. 
Mit den von Ihnen konkret vorgeschlagenen Formulierungen sind wir weitestgehend ein​verstanden. Kernstück ist die in Art. 20a OR geregelte Nichtigkeit von AGB-Bestimmungen, welche Konsumentinnen und Konsumenten entgegen Treu und Glauben benachteiligen. Fraglich erscheint uns einzig Art. 20a Abs. 3 OR, gemäss dem die Nichtigkeit wegfällt, wenn der Anbieter nachweisen kann, dass der Konsument stark genug gewesen wäre, selber bessere AGB auszuhandeln. Dieser Absatz führt lediglich zu einer Rechtsun​sicherheit in einem ansonsten nun konzeptionell klar geregelten Bereich. 
C)
Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb UWG
Klagerecht des Bundes (Art. 10 UWG
Bei den UWG-Aenderungen geht es nicht um die Schaffung neuer Unlauterkeitstatbestände, sondern um eine bessere Durchsetzung. In den Ausführungen weisen Sie auf die die be​kannte Schwachstelle hin, dass es aufgrund des Prozesskostenrisikos sowohl einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten wie auch den Konsumentenorganisationen in der Regel nicht möglich ist, ihr Klagerecht auszuüben. Aus diesem Grund schlagen Sie eine Verstär​kung bzw. Ausweitung des Klagerechts des Bundes vor. Gemäss Vorschlag für Art. 10 Abs.  2 c (Aufgehoben) und Art. 10 Abs. 3 (neu) könnte der Bund klagen, wenn er dies als im öffentlichen Interesse erachtet, und zwar vorausgesetzt, dass (a) das An​sehen der Schweiz im Ausland bedroht oder verletzt ist und die klageberechtigten Personen im Ausland an​säs​sig sind und (b) Kollektivinteressen durch unlauteres Geschäftsgebaren bedroht oder verletzt sind. Mit dieser Absicht sind wir einverstanden, regen aber an, die Kla​gemöglichkeit so zu fassen, dass sowohl klageberechtigte Personen im Ausland wie auch im Inland mit er​fasst sind. Mit einer derartigen Verstärkung des Klagerechts des Bun​des würde die er​wähnte, aus wirtschaftlichen Gründen schwache Klageposition der Kunden und Konsumen​tenorganisationen teilweise kompensiert. 
Keine Streichung von Art. 18 UWG
Die Streichung von Art. 18 UWG (Irreführende Preisbekanntgabe) ist für uns nicht einsichtig, diese Bestimmung müsste beibehalten und ihre Verletzung sanktioniert werden. 
D) 
Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG)
Wir begrüssen es, dass der Schutz vor Täuschungen nun auch auf Gebrauchsgegen​stände ausgeweitet wird, mit denen der menschliche Körper in Kontakt treten kann (z.B. Kosmetika, Spielzeuge, Schmuck etc.). Ein entsprechender Schutz ist sachlich sinnvoll, er besteht auch in der EU. 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 
Mit freundlichen Grüssen

Kaufmännischer Verband Schweiz

Laurent Comte

Prof. Dr. Edi Class

Vize-Zentralpräsident

Generalsekretär
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